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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1969

Norm

StVO §19 Abs6 BVIe

Rechtssatz

Unterscheidet sich eine Straße schon durch ihre Anlage, etwa ihre geringe Breite oder das Fehlen eines festen Belages

oder dergleichen, von sonstigen ö6entlichen Straßen und weist auch kein sonstiger Umstand, etwa eine Beschriftung

oder ein Wegweiser darauf hin, daß sie regelmäßig dem allgemeinen Verkehr dient, so wird sie wohl im Zweifel unter

die im § 19 Abs 6 StVO angeführten Verkehrsflächen fallen.
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